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Stadt Raunheim
Bebauungsplan 61.23.32 „Resart-Ihm / BÜ-Ost - 2. TA“ - 8. Änderung

Abwägung der aus der Beteiligung der betroffenen Öffentlichkeit sowie der Beteiligung der Behörden und der
sonstigen Träger öffentlicher Belange (vom 06.04.2021 bis 07.05.2021) eingegangenen Stellungnahmen

Behörden – Beteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 13a (2) BauGB

Nr. / Datum Inhalt der Stellungnahme Behandlung / Beschlussempfehlung

1.
03.05.2021

Regierungspräsidium Darmstadt

(…) „das Bebauungsplanverfahren „Resart-Ihm BÜ Ost“ schafft die pla-
nungsrechtlichen Voraussetzungen für die städtebauliche Entwicklung des
ehemaligen Resart-Ihm Geländes. Im Rahmen der 8. Änderung soll der Be-
reich der Wendeanlage der Alexander-von-Humboldt-Straße zurückgebaut
und die freiwerdende Fläche den gewerblichen Baugrundstücken zugeschla-
gen werden.

Die vorgesehene Fläche liegt innerhalb einer im Regionalplan Südhes-
sen/Regionaler Flächennutzungsplan 2010 (RPS/RegFNP 2010) ausgewie-
senen „Gewerblichen Baufläche Bestand/Planung“, was der regionalplaneri-
schen Kategorie „Vorranggebiet Industrie und Gewerbe“ entspricht.

Zu der vorgelegten Planung bestehen aus regionalplanerischer Sicht keine
Bedenken.

Eine Zuständigkeit für eine Stellungnahme der oberen Naturschutzbehörde
ist vorliegend nicht gegeben. Die Belange des Naturschutzes bitte ich inso-
weit auf der Grundlage der Stellungnahme der zuständigen unteren Natur-
schutzbehörde zu berücksichtigen.“
Bezüglich der vom Regierungspräsidium Darmstadt - Abteilung Umwelt
Darmstadt – zu vertretenden Belange teile ich Ihnen folgendes mit:

Bodenschutz
Nachsorgender Bodenschutz
Hierzu verweise ich auf den Inhalt meiner Stellungnahme vom 13. Januar
2021, Az.: Resart-Ihm/Bü-Ost 2. TA, 7. Änderung.

Die aufgeführte Stellungnahme lautete:
„In der Begründung zum B-Plan - 7. Änderung - finden sich keine Hinweise zum
nachsorgenden Bodenschutz. Im Planteil (Ziffer 4.) sind nur allgemein Angaben zum
Boden bzw. nachsorgenden Bodenschutz gemacht. Eine Altablagerung (hier: Altab-
lagerung Grube West) wurde nur im Plan dargestellt, aber nicht im textlichen Teil
erwähnt. In mehreren Schreiben habe ich zu dem o. g. Bauleitplanverfahren Raun-
heim, Resart-Ihm-BÜ Ost Teilbereich 2, das eigentliche Gelände der ehemaligen
Firma Resart-Ihm (FIS AG-Schlüssel-nummer: 433.010.000-001.180), Stellung ge-
nommen. Diesbezüglich war bei mir ein bodenschutzrechtliches Verfahren anhängig,
das zwischenzeitlich abgeschlossen wurde. Dabei wurden die Grundwassermess-
stellen zurückgebaut. Im Grundwasser befinden sich zwar noch organische
Lösungsmittel, aber nicht in einer sanierungsbedürftigen Konzentration. Außerdem
befindet sich folgende Altablagerung im Geltungsbereich der 7. Änderung des B-
Plans: Altablagerung Grube West, ALTIS-Schlüsselnummer: 433.010.000-001.287.
Sie ist im Plan als „Flächen, deren Böden erheblich mit umweltgefährdenden Stoffen
belastet sind“, gekennzeichnet.“

Vorsorgender Bodenschutz

Nachverdichtung im Innenbereich
Die Aufstellung des Bebauungsplans folgt dem Gebot des sparsamen Um-
gangs mit Grund und Boden, indem Flächen innerhalb des durch Bebauung
im Innenbereich entstandenen Ortsgefüges für eine neugeordnete Nutzung
mobilisiert werden (Nachverdichtung). Hiermit wird ein Beitrag zur Reduktion
weiteren Flächenverbrauchs im Außenbereich geleistet. Daher wird der Be-
bauungsplan unter Gesichtspunkten des vorsorgenden Bodenschutzes aus-
drücklich begrüßt.

Wasserversorgung/Grundwasserschutz
Es bestehen aus Sicht des vorsorgenden Grundwasserschutzes und der
öffentlichen Wasserversorgung keine Bedenken gegen die Änderungen des
BBP.
Abwasser, wassergefährdende Stoffe
Gegen das Vorhaben bestehen aus Sicht des Dezernats 41.4 Abwasser,
anlagenbezogener Gewässerschutz, keine Bedenken.

Oberflächengewässer
Aus Sicht des Dezernates IV/Da 41.2 Oberflächengewässer bestehen keine
Bedenken gegen die Änderung des Bebauungsplanes.

Durch das o.g. Vorhaben werden bergbauliche Belange nicht berührt. Es
stehen daher aus Sicht der Bergbehörde keine Sachverhalte entgegen.“ (…)

Die Teilstellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men.

Die Teilstellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men.

Die Teilstellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men.
Hinweis: Die Untere Naturschutzbehörde hat in
ihrer Stellungnahme vom 07.05.2021 keine
grundsätzlichen Bedenken geäußert.

Hinweis: Es ist festzuhalten, dass die vom RP genann-
te Altablagerungsfläche nicht innerhalb des Geltungs-
bereiches der 8. Änderung liegt.

Die Teilstellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men.

Die Teilstellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men.

Die Teilstellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men.

Die Teilstellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men.

Die Teilstellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men.

2.
07.05.2021

Kreisverwaltung Groß-Gerau

(…) „der folgenden Stellungnahme des Kreisausschusses des Kreises Groß-
Gerau liegen die Einschätzungen der Fachdienste Regionalentwicklung und
Mobilität, Bauaufsicht, Untere Naturschutzbehörde, Untere Wasser- und Bo-
denschutzbehörde, Immissionsschutz und Gefahrenabwehr zugrunde.

Zum 8. Änderungsverfahren des o.g. Bebauungsplanes, das im beschleunig-
ten Verfahren nach § 13a BauGB zwecks Rückbau der Wendeanlage Alex-
ander-von-Humboldt-Straße durchgeführt wird, bestehen aus der Sicht der
Unteren Naturschutzbehörde im Grundsatz keine Bedenken. Es ist hierdurch
keine Erhöhung der Versiegelung bedingt.
Die getroffenen textlichen Festsetzungen sind verbindlich umzusetzen. Die
im Rahmen der 4. Änderung (im Normalverfahren) festgesetzten Vermei-
dungs- und Kompensationsmaßnahmen bleiben gemäß Planaussage
unverändert bestehen.

Der vorliegende Bebauungsplan wurde im Rahmen unserer Zuständigkeit
gemäß der Verordnung über Zuständigkeiten nach dem Bundes-Immissions-
schutzgesetz (ImSchZuV) geprüft. Gegen seine Aufstellung bestehen aus
Sicht des Immissionsschutzes keine Bedenken.

Wir weisen vorsorglich darauf hin, dass der Kreisausschuss mit Ausnahme
der gem. § 4 Abs. 1 a) bis d) ImSchZuV aufgelisteten Anlagen für sonstige
Anlagen, die gewerblichen Zwecken dienen bzw. im Rahmen wirtschaftlicher
Unternehmen Verwendung finden, nicht zuständig ist. Hinweise oder Anre-
gungen sind aus Sicht des Immissionsschutzes nicht erforderlich.

Die folgende Stellungnahme des Fachbereichs Gefahrenabwehr gliedert sich
in Forderungen und Hinweise.
Forderungen:
1.) Die Löschwasserversorgung für den Feuerwehreinsatz ist unter Anwen-
dung der DVGW Arbeitsblätter W 405-Bereitstellung von Löschwasser durch
die öffentliche Trinkwasserversorgung und W 331-Hydrantenrichtlinie sicher-
zustellen.

Für die geplante Bebauung ist eine Löschwassermenge von 1600 l/min über
einen Zeitraum von 2 Std. bereitzustellen.

2.) Liegt bei den bestehenden Gebäuden die Oberkante der Brüstung not-
wendiger Fenster oder sonstiger zum Anleitern bestimmter Stellen mehr als
8 m über Geländeoberfläche, so ist eine Feuerwehrzufahrt mit Aufstellfläche
gem. DIN 14090 (Flächen für die Feuerwehr auf dem Grundstück) auf der
öffentlichen Verkehrsfläche bzw. dem Grundstück herzustellen.

Bei Verkehrsberuhigungs- oder Bepflanzungsmaßnahmen auf öffentlichen
Verkehrsflächen ist darauf zu achten, dass gem. § 4,5 und 17 HBO notwen-
dige Feuerwehrzufahrten und Aufstellflächen auf öffentlichen
Verkehrsflächen uneingeschränkt nutzbar sind. Wir bitten, bei v. g. Planun-
gen die zuständige Brandschutzdienststelle zu beteiligen.

Gemäß der Hessischen Bauordnung muss bei Gebäuden der erste Ret-
tungsweg baulich sichergestellt sein, der zweite kann ebenfalls baulich si-
chergestellt sein oder über Rettungsgeräte der Feuerwehr führen. Auf die
bauliche Sicherstellung beider Rettungswege ist in den Bebauungsplänen
verbindlich hinzuweisen.

Gebäude, deren zweiter Rettungsweg über Rettungsgeräte der Feuerwehr
führt und bei denen die Oberkante der Brüstung der zum Anleitern bestimm-
ten Stellen mehr als 8m über Geländeoberfläche liegt, dürfen nur errichtet
werden, wenn die Feuerwehr über die erforderlichen Rettungsgeräte, wie
Hubrettungsfahrzeuge, verfügt. Das erforderliche Hubrettungsgerät muss
gem. Feuerwehrorganisationsverordnung zeitnah, längstens jedoch nach 19
Minuten zur Verfügung stehen. Wird das Hubrettungsfahrzeug aus einer an-
deren Kommune zugeführt, so ist dies zwischen beiden Parteien im Rahmen
einer schriftlichen Vereinbarung zu regeln.
Auf die Einhaltung der Rettungswege ist in den Bebauungsplänen verbind-
lich hinzuweisen.

3.) Flächendeckende, akustisch ausreichend dimensionierte Sirenen-Be-
schallung des Planungsgebietes (bei Wohn- und Gewerbegebieten); nach-
weislich der in beigefügter Beschallungsbegutachtung für die Ortslage aus-
gewiesenen Defizite.

Hinweise:

1.) Zur Löschwasserentnahme durch die Feuerwehr sind Unterflurhydranten
DN 80 nach DIN 3221 einzubauen. Der Hydrantenabstand sollte 120 Meter
nicht überschreiten.

Unterflurhydranten sind durch Hinweisschilder nach DIN 4066 Teil1 deutlich
sichtbar zu kennzeichnen. Die Entfernung der Hinweisschilder zum Hydran-
ten sollte im Regelfall nicht mehr als 5 Meter betragen.
Die Rohrnetze sind so auszulegen, dass bei max. Löschwasserentnahme
noch ein Fließüberdruck von mind. 1,5 bar an den Hydranten zur Verfügung
steht.
Die Löschwasserleitungen sind als Ringleitungen auszuführen.
2.) Kann die erforderliche Löschwassermenge nicht durch die zentrale Was-
serversorgung sichergestellt werden, so sind andere Möglichkeiten der Was-
serentnahme (z.B. Löschwasserbrunnen / -behälter) herzustellen.

3.) Ausreichende Dimensionierung der Ableitung von Niederschlags- und
Oberflächenwasser zur Verhinderung von Rückstau-Schäden und Über-
schwemmungsereignisse bei Starkniederschlägen infolge der klimatischen
Veränderungen.“ (…)

Die Teilstellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men.

Die Teilstellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men.

Die Teilstellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men.

Die Teilstellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men.
Hinweis: Durch die vorliegende Änderung werden
brandschutztechnische Belange nicht berührt. Die
Hinweise des Fachdienstes Gefahrenschutz (z.B.
zu Rettungswegen) sind im Rahmen der
Bauanträge zu berücksichtigen. Für den Bebau-
ungsplan ergibt sich hier kein Festsetzungsbe-
darf.

Träger öffentlicher Belange – Beteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 13a (2) BauGB

3.
19.04.2021

Regionalverband FrankfurtRheinMain

(…) „Zu der vorgelegten Planung bestehen hinsichtlich der vom Regionalver-
band FrankfurtRhein-Main zu vertretenden Belange keine Bedenken. Die
Festsetzungen im Bereich der 8. Änderung des Bebauungsplanes 61.23.32
"Resart- Ihm/BÜ-Ost" entsprechen den Darstellungen im Regionalplan
Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplan 2010 (RPS/RegFNP 2010) als
„Gewerbliche Baufläche, Bestand und Planung“. Die im Rahmen der Bebau-
ungsplanung vorgesehenen Änderungen in Bezug auf die Flexibilisierung der
baulichen Nutzung betreffen nicht die Ebene der Regionalen Flächennut-
zungsplanung.“ (…)

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

4.
07.04.2021

Amprion GmbH

(…) „Im Planbereich der o. a. Maßnahme verlaufen keine Höchstspannungs-
leitungen unseres Unternehmens. Planungen von Höchstspannungsleitun-
gen für diesen Bereich liegen aus heutiger Sicht nicht vor. Wir gehen davon
aus, dass Sie bezüglich weiterer Versorgungsleitungen die zuständigen Un-
ternehmen beteiligt haben.“ (…)

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Hinweis: Die örtlichen Versorgungsunternehmen
wurden beteiligt.

Nachbargemeinden – Beteiligung nach § 2 Abs. 2 BauGB / § 13a (2) BauGB

5.
07.05.2021

Stadt Rüsselsheim am Main

(…) „Da die Belange der Stadt Rüsselsheim am Main nicht weiter betroffen
sind, erfolgt keine weitere Stellungnahme. Für Änderungen an den Planun-
gen möchten wir gerne im weiteren Verfahren gerne wieder beteiligt
werden.“ (…)
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